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Norm

ABGB §1151;

ABGB §1153;

AuslBG §2 Abs4 idF 1994/314;

EGG §1;

GmbHG §1;

GmbHG §15;

HGB §105;

HGB §114;

HGB §161;

HGB §164;

HGB §178;

VwRallg;

Rechtssatz

Da die Voraussetzung des § 2 Abs. 4 zweiter Satz AuslBG, dass der Ausländer auf die Geschäftsführung der Gesellschaft

einen wesentlichen Ein uss tatsächlich persönlich ausübt, nur dann zu prüfen ist, wenn es sich um beabsichtigte

Arbeitsleistungen handelt, die "typischerweise in einem Arbeitsverhältnis geleistet werden" - weshalb etwa bloße

Geschäftsführungstätigkeiten nicht darunter fallen - zieht diese Bestimmung nur jene Grenze nach, die für die

Unterscheidung von Gesellschafts- und Arbeitsverhältnis auch sonst maßgebend ist. Nur dass eben häu g - wenn es

sich nicht um ein bereits längere Zeit bestehendes Gesellschaftsverhältnis handelt und eine ohnehin schon bisher

entfaltete Tätigkeit nur ins Inland verlegt wird - eine Prognoseentscheidung auf Grund der vorgelegten Vereinbarung

und den gegebenen objektiven Begleitumständen zu tre en ist. Die Au assung, dass im Feststellungsverfahren eine

tatsächlich ausgeübte Tätigkeit zu beurteilen sei, trifft daher nicht zu.
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